
Amtsblatt der Gemeinde Rosenbach 
 

Nr. 05    Samstag, 26. April 2025  32. Jahrgang 

In diesem Gemeindeblatt erfahren Sie unter anderem: 
- Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015         Seite   2 
- 2. Änderung der Elternbeitragssatzung             Seiten 9 und 10 

Auf den Äckern der Agrofarm Herwigsdorf e.G. herrscht jetzt reges 
Treiben. Viele Aufgaben stehen bei der Frühjahrsbestellung an. In 
dieser Zeit bereiten Landwirte ihre Felder vor. Die Zeitfenster für die 
Aussaat sind begrenzt. Landwirte müssen schnell handeln, um die 
Pflanzen rechtzeitig zu setzen, bevor die Wachstumsperiode beginnt. 
Verzögerungen können zu Ertragseinbußen führen. 

Case Quadtrac mit Schwergrubber 
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2015 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.04.2025 mit 
Beschluss 07/2025 den Jahresabschluss zum 31.12.2015 
der Gemeinde Rosenbach gemäß § 88 Sächsischer 
Gemeindeordnung (SächsGemO) einschließlich der nach 
§ 104 SächsGemO durchgeführten örtlichen Prüfung 
festgestellt. Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 
wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 in der Fassung der 
Beschlussfassung vom 17.04.2025 wird zur 
Einsichtnahme gemäß § 88 c Abs. 3 SächsGemO ab 
29.05.2025 in der Gemeindeverwaltung Rosenbach, 
Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach öffentlich ausgelegt. 
 
Rosenbach, 22.04.2025 
     gez. Roland Höhne 
             Bürgermeister 

879,20 174,10 174,10 87,81 

 

 
Aus der Gemeinderatssitzung am 17.04.2025 
 

Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde 
Rosenbach per 31.12.2015 
 

Im September 2022 erfolgte die örtliche Prüfung der 
Jahresrechnung 2015 durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft „Schüllermann und Partner AG“. Der 
Jahresabschluss zum 31.12.2015 stellt den dritten 
doppischen Jahresabschluss der Gemeinde Rosenbach 
dar. Aufgrund des Abstandes vom Bilanzstichtag 
31.12.2015 zur Aufstellung im Jahr 2025 ist der daraus 
gewonnene Informationsgehalt eher gering. Wichtiger ist 
die Feststellung der Prüfer, dass der Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den haushalts- und 
gemeinderechtlichen Vorschriften des Freistaates 
Sachsen entspricht. Nach erfolgter Diskussion beschloss 
der Gemeinderat die Feststellung des Jahresabschlusses 
per 31.12.2015 der Gemeinde Rosenbach entsprechend § 
88 c SächsGemO nach Durchführung der örtlichen 
Prüfung. 
Die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses zur 
Jahresrechnung erfolgt in diesem Blatt. 
 

Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von 
Bauleistungen „Mittelhof Herwigsdorf – 
multifunktionale Spiel- und Bewegungsanlage“ 
 

Die Gemeinde plant in diesem Jahr noch den Neubau 
einer „multifunktionalen Spiel- und Bewegungsanlage“ 
im Mittelhof Herwigsdorf. An der Ausschreibung 
beteiligten sich 3 Firmen und gaben ein Angebot ab. Das 
wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 202.665,12 € 
brutto, gab die Firma Bohr Garten- und Landschaftsbau, 
Särka 11a, in 02627 Weißenberg ab und erhielt dafür den 
Zuschlag. 
 

Beratung und Beschlussfassung der 2. 
Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 
Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten 
 

Wie schon im letzten Gemeindeblatt informiert, beriet der 
Gemeinderat über die geplanten Änderungen der 
Elternbeiträge für unsere Kindertagesstätten. Die 
Steigerungen im Sach- und Personalkostenbereich 
machen diese Änderung notwendig, um den gesetzlich 
vorgegeben Rahmen einzuhalten. Nachfolgend der 
ungekürzte Elternbeitrag für die volle Betreuung von 9 
Stunden bzw. 6 Stunden im Hort. 
 
Einrich- 
tung 

Elternbei- 
trag in € 

Elternbei- 
trag in % 

Gesetzlicher 
Rahmen 

Krippe 216,00 €  16,00  15-23 % 
Kiga 113,00 €  20,00  15-30 % 
Hort   68,00 €  20,00  bis 30 % 
 
Hieraus ist erkennbar, dass wir mit unseren 
Elternbeiträgen weit unter den gesetzlich Möglichen 
liegen. Weiterhin ist in Rosenbach das 4. Kind in unseren 
Einrichtungen kostenfrei. Nach einstimmiger 
Beschlussfassung treten sie am 01.08.2025 in Kraft. Die 
öffentliche Bekanntmachung der 2. Änderungssatzung 
erfolgt in diesem Blatt auf den Seiten 9 und 10. 
 

 

Informationen zu laufenden Baumaßnahmen 
 

„Sanierung der Stützmauer 4 an der S 143 und Bau 
eines Fußweges“ 
Die Arbeiten wurden durch die Firma Franke Bau 
planmäßig begonnen. Nach der Fertigstellung der 
Umleitungsstrecke, dem provisorischen Fußweg sowie 
dem Verlegen des Rosenbachs konnten am 10. April die 
Arbeiten an der Stützmauer beginnen. 
 

Sanierung alter Stall Mittelhof und Neubau 
Gerätehaus 
 

Vom 07. Bis 11. April wurden im gesamten Objekt die 
Estricharbeiten durchgeführt. Nach einer Woche 
Trocknungszeit können die Arbeiten fortgesetzt werden. 
Hier stehen jetzt die umfangreichen Trockenbauarbeiten 
an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichtigung der Bekanntmachung der 
Betriebskosten für die Kindertagesstätten der 
Gemeinde Rosenbach für das Jahr 2024 
(Gemeindeblatt 03/2025) 
Unter Punkt 1.2. Gemeinde muss es richtig heißen: 
 
 
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veranstaltungen 
 
 Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
Donnerstag, den 15.05.2025 um 19.30 Uhr statt. 
 

Bekanntmachung 
 

 Das Mitteilungsblatt für den Monat Juni erscheint am 
 30.05.2025. 
 Redaktionsschluss ist der 22.05.2025 
 Termine Abfallentsorgung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hundertjährige prophezeit für Mai  
 

Der 1. Mai beginnt mit schönem, 
warmen Wetter. Dieses wird am 7. 
durch Gewitter und Regenschauer 
unterbrochen. Dann setzt sich wieder schönes, 
mildes Wetter durch. Die letzte Woche des Monats 
wird nochmals ungemütlich. Kalter Regen und in 
höheren Lagen sogar Schnee.   
 

Freiwillige Feuerwehr Rosenbach 
 

Ortsfeuerwehr Bischdorf 
Mittwoch, 07.05.2025  19:30 Uhr 
Kommandositzung 
Freitag,09.05.2025   19:00 Uhr 
Strahlrohrtraining 
Ortsfeuerwehr Herwigsdorf 
Donnerstag, 08.05.2025   20:00 Uhr 
Kommandositzung 
Freitag, 09.05.2025    20:00 Uhr 
Dienstversammlung 
Montag, 12.05.2025    18:00 Uhr  
praktische Ausbildung 
 
Jugendfeuerwehr 
Freitag, 02.05.2025  17:00 Uhr  
Training Löschangriff 
Freitag, 09.05.2025   17:00 Uhr 
Training Löschangriff 
Freitag, 16.05.2025   17:00 Uhr 
 Training Löschangriff/Gruppenstafette  
Freitag, 23.05.2025   17:00 Uhr 
Gruppenstafette /Vorbereitung KJFT 
Sonnabend, 24.05.2025  08:00 Uhr 
Kreisjugendfeuerwehrtag 
 
 
 
 
 
 

Medizinische Mitteilung 

Urlaub Praxis Dr. Andrea Höhne  
02. Juni – 20. Juni 2025 
Vertretung für diese Zeit: 

 
Praxis Dr. Lehmann  Mo: 8-12 und 15-18 

August-Bebel-Str. 7  Di:  8 - 12 

02708 Löbau   Mi:  8 - 12 

     Do: 8-12 und 15-18 

     Fr: 8-12  

Akutsprechstunde Mo-Fr.  von 8 bis 9 Uhr 

Tel: 03585/4899550 

 

Praxis Dr. Svestka             Mo:      8-11 und 16-18 

Obere Dorfstr.8:  Di: 8-12 

02708 Ebersdorf   Mi: 8-12 

     Do: 8-11 und 16-18 

     Fr: 8-12  

Akutsprechstunde Mo-Fr.  von 8 bis 9 Uhr 

Tel: 03585/832222 
 

 

 

 

Ein herzliches Willkommen der 
kleinen Erdenbürgerin 

vom Monat März 

             Ruby Schütze 
 
 
 

Groß- und Kleintierpraxis  
TA N. Eisfeld 
02708 Herwigsdorf, Niederhofstraße 23 a 
 
An alle Hühnerhalter! 
Am Samstag, den 17.05.2025 führt unsere Praxis die 
Impfung gegen die Newcastle-Krankheit (Atypische 
Hühnerpest) durch. 
Wir bitten um die Vorbereitung von sauberen 
Tränken! Bitte am Vorabend das Wasser weg 
nehmen. 
Denken Sie bitte auch daran, dass die Hühner an 
diesem Tag nicht rausgelassen werden. 
Die Impfungen werden im Zeitraum von 7.30 Uhr 
bis 10.00 Uhr durchgeführt.  
 
Telefonische Anmeldung:  
Mo - Fr: 9-19 Uhr unter 0 35 85 / 86 26 76  
 

Restabfall 13.05. / 27.05.  
Bioabfall 06.05. / 20.05. 
Gelbe Tonne 12.05. 
Blaue Tonne 13.05.      

Achtung Ferienjob/Minijob!! 
Wir bieten in unserer Praxis Interessierten 
Ferienarbeit bzw. Minijobs an! 
Tel.: 03585/481443 



 

G E B U R T S T A G S J U B I L A R E 
 

Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich 
und wünschen ihnen alles 

Gute, Gesundheit und Wohlergehen. 
 

OT Bischdorf 

am 01.05.  Herr Horst Arndt   zum 90. Geburtstag 
am 03.05.  Herr Günter Neumann  zum 90. Geburtstag 
 
 

OT Herwigsdorf 

am 07.05.  Herr Helmut Weber   zum 83. Geburtstag 
am 09.05.  Herr Hartmut Klose   zum 80. Geburtstag 
am 21.05.  Herr Werner Heinze   zum 86. Geburtstag 
am 30.05.  Frau Helga Kuhn   zum 89. Geburtstag 
am 30.05.  Frau Isolde Dotschko  zum 88. Geburtstag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Rassegeflügel- und  
Kaninchenzüchterverein Herwigsdorf e.V.  

lädt am 29.05.2025 ab 10:00 Uhr 
 zur Himmelfahrt an der Blockhütte ein. 

 
 

Wo kann ich die Ehrenamtskarte beantragen? 
 
Wenn Sie ehrenamtlich tätig sind, können Sie, sofern Sie entsprechende 
Voraussetzungen erfüllen, die Ehrenamtskarte beantragen. Da sich 
Rosenbach nicht am Programm »Sächsische Ehrenamtskarte« beteiligt, 
sind die bestätigten Anträge an die Engagementstiftung Sachsen, 
Königsbrücker Str. 28 - 30, 01099 Dresden,  
E-Mail: ehrenamtskarte@es-sn.de zu senden. 



TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 
 

      

Einladung zur Wahlversammlung!  
Der Vorstand des TSV Herwigsdorf 1891 e.V.  
lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung  
am Mittwoch den 04.06.2025 um 19:00 Uhr 
in die Turnhalle der Grundschule Herwigsdorf ein.  
Tagesordnung:  

- Wahl des neuen Vorstandes sowie aller anderen Kommissionen des TSV Herwigsdorf 
1891 e.V. 
(wahlberechtigt sind alle Vereinsmitglieder ab einem Alter von 16 Jahren) 
 

- Allgemeines 

  
Um unbedingte Teilnahme wird gebeten.  
Mit sportlichen Grüßen  
Der Vorstand  
 
E-Junioren     

Sa 03.05.2025 10:00 TSV Herwigsdorf 1891 Holtendorfer SV 

Sa 10.05.2025 09:00 Ostritzer BC TSV Herwigsdorf 1891 

So 18.05.2025 10:30 TSV Herwigsdorf 1891 SV Blau-Weiß Deutsch Ossig 2. 

Sa 31.05.2025 09:00 TSV Herwigsdorf 1891 SpG SV Meuselwitz 

     
D-Junioren (Spielgemeinschaft mit Reichenbach)  

So 04.05.2025 10:00 SpG SV Reichenbach SV Ludwigsdorf 48 

Sa 10.05.2025 10:00 EFV Bernstadt/Dittersbach SpG SV Reichenbach 

So 25.05.2025 10:00 SpG SV Reichenbach SV Aufbau Kodersdorf 

So 01.06.2025 10:00 SpG SV Reichenbach SV Grün-Weiß Gersdorf 

     
C-Junioren     

So 04.05.2025 09:00 SpG SC Großschweidnitz-Löbau SpG TSV Herwigsdorf 1891 

So 11.05.2025 10:00 SpG TSV Herwigsdorf 1891 Bertsdorfer SV 

Sa 24.05.2025 10:00 SpG TSV Großschönau 9er SpG TSV Herwigsdorf 1891 

Sa 31.05.2025 10:30 SpG TSV Herwigsdorf 1891 SpG SG Leutersdorf 

     
B-Junioren (Spielgemeinschaft mit Lawalde)  

Sa 03.05.2025 10:30 SpG SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 9er SpG TSV Herwigsdorf 1891 

So 11.05.2025 12:30 SpG TSV Herwigsdorf 1891 (in Lawalde) Bertsdorfer SV 

Sa 17.05.2025 10:00 SpG TSV Herwigsdorf 1891 SpG VfB Zittau 9er 

Sa 24.05.2025 12:00 SpG SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf SpG TSV Herwigsdorf 1891 

Sa 31.05.2025 13:00 SpG TSV Herwigsdorf 1891 (in Lawalde) SpVgg. Ebersbach 

     
Herren     

Sa 03.05.2025 12:30 SV Neueibau 2. TSV Herwigsdorf 1891 

Sa 10.05.2025 15:00 TSV Herwigsdorf 1891 TSV Großschönau 

So 18.05.2025 14:00 SpG Schönbacher FV TSV Herwigsdorf 1891 

Sa 24.05.2025 15:00 TSV Herwigsdorf 1891 EFV Bernstadt/Dittersbach 

So 01.06.2025 14:00 SpG ESV Lok Zittau TSV Herwigsdorf 1891 

 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bischdorf 
Treffpunkt am 30.04.2025 

ab 19:00 Uhr 
 

am Feuerwehrdepot in Bischdorf, 
von wo aus der Fackelumzug zum 

Hexenfeuer führt. 
Für das leibliche Wohl sorgt 
die Ortsfeuerwehr Bischdorf. 

 
Die Kameradinnen und Kameraden 

der Ortsfeuerwehr Bischdorf freuen sich 
auf Ihren Besuch! 

HERWIGSDORF 
 
 

Mit Fackeln geht es  
am 30.04.2025 um 17:30 Uhr  

ab der Einfahrt Riegerhof 
in Richtung Hexenfeuer.  
Für gute Stimmung sorgt  

DJ Herr Voragend.  
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls 

bestens gesorgt. 
 

Auf zahlreiche Gäste freuen sich 
die Kameradinnen und Kameraden 

der Ortsfeuerwehr Herwigsdorf 



 
Abwasserzweckverband 

Löbau-Nord 

 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung  
 

die nächste Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Löbau-Nord findet am 06.05.2025 um 
17:00 Uhr statt. 

 
Ort 

Geschäftsstelle AZV Löbau-Nord 
Stadtwerke Löbau GmbH 
Georgewitzer Straße 54 

Raum 311 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Bestätigung der Niederschrift zur Verbandsversammlung vom 04.11.2024 
3. Bürgerfragestunde 
4. Information und Vergabebeschluss zu Baumaßnahme Auswechslung MW‐Kanal Trommlerbusch BA2  
5. Information und Vergabebeschluss zu Baumaßnahme Errichtung SW‐Verbindungssammler GG West II 

B178 nach Georgewitz 
6. Beschlussfassung Abwasserbeseitigungskonzept AZV Löbau-Nord  
7. Vorstellung Projekt Interkommunale Zusammenarbeit in der Abwasserbehandlung 
8. Allgemeines 
 
 
Höhne 
Verbandsvorsitzender 
AZV Löbau-Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grundschule Herwigsdorf 
 

Frühblüher 

Die Schüler der Klassen 1 bis 4 steckten im Herbst auf der Wiese vor dem 

Haupteingang unserer Grundschule Blumenzwiebeln für Schneeglöckchen, 

Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Traubenhyazinthen und Kronen-Anemonen. 

Nun erfreuen wir uns an den farbigen Frühblühern. 

 

Unser Amphibien-Projekt      

Am sonnigen 21. März 2025 kam Frau Müller von der 

Naturschutzstation Östliche Oberlausitz in unsere 3. Klasse und 

begeisterte uns für Amphibien. 

Jeder kann nun Interessantes über Frösche, Kröten, Unken, Molche 

und Salamander berichten. Alle erhielten Hinweise zum 

Wanderverhalten der Kröten und wissen, 

wie ein Amphibienzaun richtig aufgebaut 

wird. 

Beim Keschern im Dorfteich entdeckten 

wir eine große Seemuschel, viele 

Spitzschlammschnecken, Wasserläufer, einen Egel, eine 

Köcherfliegenlarve und unzählige Kleinstlebewesen. 

Ein toller Projekttag! 

 
 

Eine besondere Schulwoche  

Am 31.03.2025 überraschte Frau Penther unsere 3. Klasse: Sie brachte 

für eine Woche eine Zibbe mit ihren sechs Jungen in unser 

Klassenzimmer. Luca unterstützte beim 

Vorbereiten des Terrariums, sicherte die 

erste Nahrungsversorgung. Einige Kinder 

brachten an den Folgetagen Futter für die 

Pflanzenfresser mit. Natürlich durfte 

jeder die wollig weichen Kaninchen 

streicheln, manchmal auch vorsichtig 

tragen. Zusatzwissen über Hasen und Wildkaninchen recherchierten wir. 

Zu schnell ging eine außergewöhnliche Schulwoche zu Ende. 
 

die Klasse 3 

 
 



2. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Rosenbach 
über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten 

für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten 
 

(Elternbeitragssatzung) 

 

Auf Grund § 4 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 

2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden 

ist, der §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 

März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 (SächsGVBl. S. 876) 

geändert worden ist, sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes 

vom 17. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 662) geändert worden ist, hat der Gemeinderat der Gemeinde Rosenbach in seiner Sitzung 
am 17.04.2025 folgende 2. Änderungssatzung zur Elternbeitragssatzung vom 23.06.2023 beschlossen: 

 

Artikel 1 
 

Der § 3 wird wie folgt geändert: 

 
3.1 Krippenplatz 
 Die Beitragshöhe beträgt 

a) für die Betreuungszeit in der Kindertagesstätte von täglich 9 Stunden innerhalb der variablen Zeit von 06.15 Uhr bis 16.45 
Uhr 

 
    vollständige Familie      Alleinerziehende 
 1. Kind     216,00 €    205,00 € 
 2. Kind     151,00 €     140,00 € 
 3. Kind           65,00 €         54,00 € 
 ab 4. Kind        0,00 €            0,00 € 
 

b) für die Betreuungszeit in der Kindertagesstätte von täglich 6 Stunden innerhalb der variablen Zeit von 06.15 Uhr bis 
14.30 Uhr 

 
    vollständige Familie      Alleinerziehende 
 1. Kind   144,00 €    137,00 € 
 2. Kind   101,00 €       94,00 € 
 3. Kind     43,00 €       36,00 € 
 ab 4. Kind      0,00 €        0,00 € 
 

c) für die Betreuungszeit in der Kindertagesstätte von täglich 4,5 Stunden innerhalb der variablen Zeit von 06.15 Uhr bis 
12.00 Uhr oder 11.00 Uhr bis 16.45 Uhr 

 
    vollständige Familie      Alleinerziehende 
 1. Kind   108,00 €    103,00 € 
 2. Kind     76,00 €      70,00 € 
 3. Kind     32,00 €       27,00 € 
 ab 4. Kind      0,00 €        0,00 € 
 

d) für Mehrbetreuung je angefangene ½ Stunde 2,00 € 
 

3.2 Kindergartenplatz 
 Die Beitragshöhe beträgt 

a) für die Betreuungszeit in der Kindertagesstätte von täglich 9 Stunden innerhalb der variablen Zeit von 06.15 Uhr bis 16.45 
Uhr 

 
    vollständige Familie      Alleinerziehende 
 1. Kind   113,00 €    107,00 € 
 2. Kind     79,00 €       73,00 € 
 3. Kind     34,00 €       28,00 € 
 ab 4. Kind      0,00 €        0,00 € 
 

b) für die Betreuungszeit in der Kindertagesstätte von täglich 6 Stunden innerhalb der variablen Zeit von 06.15 Uhr bis 
14.30 Uhr 

 
 



    vollständige Familie      Alleinerziehende 
 1. Kind     75,00 €      72,00 € 
 2. Kind     53,00 €      49,00 € 
 3. Kind     23,00 €      19,00 € 
 ab 4. Kind      0,00 €        0,00 € 
 

c) für die Betreuungszeit in der Kindertagesstätte von täglich 4,5 Stunden innerhalb der variablen Zeit von 06.15 Uhr bis 
12.00 Uhr oder 11.00 Uhr bis 16.45 Uhr 

 
    vollständige Familie      Alleinerziehende 
 1. Kind     57,00 €      54,00 € 
 2. Kind     40,00 €      37,00 € 
 3. Kind     17,00 €       14,00 € 
 ab 4. Kind      0,00 €        0,00 € 
 

d) für Mehrbetreuung je angefangene ½ Stunde 1,50 € 
 
3.3 Hortplatz 
 Die Beitragshöhe beträgt 

a) für die Betreuungszeit von 6.15 Uhr bis 7.40 Uhr und von 11.00 Uhr bis 16.45 Uhr sowie in den Ferien von 07.00 Uhr bis 
16.00 Uhr 

  
    vollständige Familie      Alleinerziehende 
 1. Kind     68,00 €      65,00 € 
 2. Kind     48,00 €      44,00 € 
 3. Kind     20,00 €      17,00 € 
 ab 4. Kind      0,00 €        0,00 € 
 

b) für Mehrbetreuung je angefangene ½ Stunde 1,00 € 
 
3.4 Für die Gastbetreuung wird ein täglicher Elternbeitrag erhoben, in Höhe von 

a) 10,00 € für einen Krippenplatz  
b)   8,00 € für einen Kindergartenplatz 
c)   7,00 € für einen Hortplatz 

 

Artikel 2 
Diese Satzung tritt am 01.08.2025 in Kraft. 
 
Rosenbach, 22.04.2025 
 
 
Roland Höhne 
Bürgermeister 
 
 

Die Rosenbacher LandFrauen laden alle Interessierten zu unseren 
Veranstaltungen im Mai herzlich ein! 

 

 Wandertreff am Mittwoch, 07.05.2025 
 Wanderziel: Bieleboh 
 Treffpunkt: 14.00 Uhr Parkplatz Sportplatz Herwigsdorf 
 Ansprechpartner: Gabi Scholz (Tel.-Nr. 01522 4351510) 
 
 Spielenachmittag 
 am Mittwoch 14.05.2025, 14 Uhr 
 im Vereinsraum der LandFrauen in der Agrofarm 
 Ansprechpartner: Uschi Vogel (Tel. 01522 8056629) 
 

 Kreativnachmittag Tischschmuck für die Modenschau 
 am Montag, 19.05.2025, 16.30 Uhr 
 im Vereinsraum der LandFrauen in der Agrofarm 
 Ansprechpartner: Gabi Scholz (Tel.-Nr. 01522 4351510) 
 

 Vorbereitung der Modenschau mit kleinen Überraschungsmomenten 
 Mittwoch 21.05.2025 
 im Vereinsraum der LandFrauen in der Agrofarm 
 Beginn: 19.00 Uhr 

Über euer Kommen freuen sich die Rosenbacher LandFrauen. 



 Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung 

Freiwilliger Landtausch  Kemnitz-I                                                              Obere Flurbereinigungsbehörde 

Stadt Bernstadt a.d. Eigen 
Gemarkung Kemnitz 

  Aktenzeichen: AVF A-8461.25/260514 
 
 
 

Beschluss 
 
Das Landratsamt Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung ordnet den Freiwilligen Landtausch Kemnitz-I nach 
§§ 103 a ff. Flurbereinigungsgesetzgesetz (FlurbG) an. 
 
 
1. Einbezogene Flurstücke 

 
Der freiwillige Landtausch wird für folgende Flurstücke angeordnet: 
 

Gemeinde Gemarkung Flurstücksnummer Fläche in m² 

Bernstadt a.d.Eigen Kemnitz 690 29.690 

Bernstadt a.d.Eigen Kemnitz 745/a 8.870 

Bernstadt a.d.Eigen Kemnitz 651 12.840 

Bernstadt a.d.Eigen Kemnitz 659 7.470 

Bernstadt a.d.Eigen Kemnitz 666 4.190 

Bernsatd a.d.Eigen Kemnitz 692 15.020 

 
Die Fläche der in das Verfahren einbezogenen Flurstücke beträgt 7,808 ha. 
 
 
2. Verfahrensbeteiligte 

 
Am freiwilligen Landtausch sind beteiligt: 

• als Tauschpartner 
o die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke  

• als Rechtsinhaber 
o die Inhaber von dinglichen Rechten an diesen Grundstücken. 

 
3. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte nach § 14 Abs.1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). 
 

Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Teilnahme am Verfahren berechtigen, werden 
aufgefordert, die Rechte beim  

 
Landratsamt Görlitz 
Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung 
Georgewitzer Straße 42 
02708 Löbau 

 
anzumelden.  
 
Die Aufforderung zur Anmeldung der unbekannten Rechte wird mit Verweis auf den zur Rechtskraft gelangten Beschluss 
öffentlich bekannt gemacht. Die Frist von drei Monaten zur Anmeldung der unbekannten Rechte beginnt nach dem ersten Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung der oben genannten Aufforderung. 
Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden Frist 
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen (§ 14 Abs.1 FlurbG). 



Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie 
persönliche Rechte, die zum Besitz oder Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber des vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 

4. Aufforderung zur Grundbuchberichtigung 

Die Angaben über Rechtsverhältnisse an den Einlagegrundstücken erhebt die Flurbereinigungsbehörde aus dem Grundbuch. Um 
Nachteile zu vermeiden, wird den Grundeigentümern dringend empfohlen, die Eintragungen im Grundbuch zu prüfen und 
erforderliche Berichtigungen zu beantragen. Dazu genügt es in der Regel, den Grundbuchämtern die entsprechenden Urkunden 
wie Erbschein, Erbvertrag, Testament, Zuschlagsbeschluss oder Enteignungsbeschluss vorzulegen. 
Grundbucheinsicht und Auskunft sind gebührenfrei. Für die Berichtigung des Grundbuches sind in bestimmten Fällen 
gebührenrechtliche Vergünstigungen vorgesehen. 

 
5. Begründung, allgemeine Hinweise 
 
 
5.1 Zuständigkeit 

Das Landratsamt Görlitz Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung ist zum Erlass des Beschlusses als 
Flurbereinigungsbehörde örtlich und sachlich zuständig (§ 103c Abs. 2 FlurbG, § 3 Abs. 1 FlurbG i.V.m. § 1 Abs. 2 und 4 
Sächsischen Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz (AGFlurbG)). 
 

5.2 Gründe 

Die Voraussetzungen für einen freiwilligen Landtausch nach dem  Flurbereinigungsgesetz liegen vor. Der freiwillige Landtausch 
hat das Ziel, die Nutzung der ländlichen Grundstücke zu verbessern. Durch den Tausch der einbezogenen Flurstücke wird eine 
Zusammenlegung von land- und forstwirtschaftlichem Eigentum herbeigeführt. 
Es werden die Eigentumsverhältnisse und die Rechte an den Grundstücken gemäß § 103 a  Abs. 1 FlurbG neu geordnet. Die 
Anordnung des Freiwilligen Landtausches erfolgt aufgrund des Antrages der beteiligten Grundeigentümer vom 19.02.2025. 
 

5.3 Kosten 

Die Verfahrenskosten des freiwilligen Landtausches trägt der Landkreis Görlitz. 
 
 
5.4 Amtliche Bekanntmachung 

Neben dem öffentlich bekannt gemachten Tauschbeschluss für den Freiwilligen Landtausch Kemnitz-I ist dieser gemäß § 27 a 
Verwaltungsverfahrensgesetz (in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. 1 S. 102), das zuletzt durch Artikel 
24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBI. 1 S. 2154) geändert worden ist) in Verbindung mit dem Gesetz zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens - und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (vom 19. Mai 2010 (SächsGVBI. S. 142), 
das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (SächsGVBI. S. 503) geändert worden ist) auch digital auf der Homepage des 
Landkreises Görlitz unter www.kreis-goerlitz.de unter Aktuelles/ Amtliches/ Amtliche Bekanntmachungen einsehbar. 

 
6. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Görlitz, Bahnhofsstraße 24 in 02826 
Görlitz einzulegen. 

 
 
Löbau, 25.03.2025 
 
 

-    DS    - 
 
 
gez. Thomas Kipke 
Leiter der Oberen Flurbereinigungsbehörde   

    
 

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen im Rahmen des Verfahrens Freiwilliger Landtausch 

– Kemnitz-I können im Internet unter folgendem Link abgerufen werden:  

https://www.laendlicher-raum.sachsen.de/datenschutz-in-verfahren-der-landlichen-neuordnung-9248.html 



 

 

 
 

          Ab 19:30 Uhr: Eröffnung Depotfest mit  
Kanonenschlag durch den Schützenverein Löbau 
                Bieranstich mit dem Malzmönch  
                           der Bergquellbrauerei 
                Im Anschluss Laserzielschießen 
            und Disko mit dem DJ Duo Sachsen 

 
 

 
 

Ab 12:30 Uhr: XXL – Tischkickerturnier 
                       auf dem Sportplatz 

 ab 20:00 Uhr: Livemusik  
                       mit der Partyband naUnd 

 
 

 
 

 

Ab 10:00 Uhr: Zeltgottesdienst 
Ab 11:00 Uhr: Musikalischer Frühschoppen mit Rehgulasch 
Im Anschluss  
Bunter Familiennachmittag mit der 
BerthelsdorferFeuerwehrkapelle  
bei Kaffee und Kuchen und 
weiteren Überraschungen 
Natürlich alles zu fairen Preisen 

 
Die Feuerwehr Bischdorf freut sich auf euren Besuch 



 



 
 
 

    34. 
Motorradtreffen 
& 5.Simsontreffen 
vom 28.5. - 31.5.2025 
an der Buschschenke 

bei Kemnitz i. d.  

Oberlausitz 
Anfahrt: 

„Oberlausitzer Motorradclub 

Herwigsdorf e.V.“ Buschschenkhäuser 2a, 

02748 Bernstadt/Oberlausitz 

www.omch.de    
 

28.5.  Begrüßung an der Bergquelltankstelle 
 

29.5. ca. 10.30 Uhr  Himmelfahrtsfeier mit  
                               „Rossi“ der Teufelsgeiger 
         ca. 11.00 Uhr  Bieranstich                                                         
         ca. 17.00 Uhr Party mit „R & B- Disco“ 
   
30.5. ca. 11.00 Uhr Mittagsangebot 
         ca. 12.30 Uhr SIMSON – Ausfahrt 
         ca. 13.30 Uhr Biker - Ausfahrt 
         ca. 17.00 Uhr Spiele für 2 und 4-Takt  

- DB Contest 
- Fotoshooting 

   ca. 20.00 Uhr Liveband “THE TUBE BOXX HEROS”  
   
31.5. ca. 19.00 Uhr Lagerfeuergespräche                   
                                      

 
Änderungen im Programm vorbehalten! Anreise ist ab Mittwoch möglich. Verpflegung jeglicher Art ist gesichert. Feste Zufahrt und großer 
Zeltplatz sind vorhanden. Wir haften für NICHTS!  
Störungen werden zur Anzeige gebracht!  Selbstversorger unerwünscht, wir bitten um  Eure Fairness!!  
Email: kontakt@omch.de 
Staatlicher Zwangshinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos gemacht werden, welche möglicherweise 
veröffentlicht werden! 
 
 



 


